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§ 8 NÖ BO 2014 Verfahren für
Kostenersatzleistungen und

Entschädigungen
 NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

Über eine Kostenersatzleistung oder Entschädigung nach § 7 Abs. 5, § 10 Abs. 9 und § 12 Abs. 5 ist zunächst eine

gütliche Einigung anzustreben. Wird innerhalb von 6 Monaten keine Einigung erzielt, kann innerhalb von 5 Jahren ab

Eintritt des Schadens bzw. ab der Rechtswirksamkeit der zugrundeliegenden Entscheidung die Festsetzung einer

Kostenersatzleistung oder Entschädigung beim örtlich zuständigen Landesgericht beantragt werden.

In Kraft seit 01.02.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/12
file:///

	§ 8 NÖ BO 2014 Verfahren für Kostenersatzleistungen und Entschädigungen
	NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014


